Absender:






……………….., den …………..

……………………………………

……………………………………

……………………………………

(Adresse des Gasversorgers)

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

Gaspreise

Kunden-Nr. 

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Grund der bevorstehenden/erfolgten Jahresabrechnung und Neufestsetzung der Vorauszahlungsbeträge teile ich Ihnen mit, dass meine sämtlichen Zahlungen zum Gasbezug unter Vorbehalt und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht erfolgen. 

Der Vorbehalt erfolgt ohne Übernahme der Beweislast, da ich die von Ihnen vorgenommene einseitige Gaspreiserhöhung und auch die angekündigte Erhöhung für unbillig im Sinne des § 315 BGB halte.

Es ist festzustellen, dass die Erdgasimportpreise im Jahre 2006 im Verhältnis zum Vorjahr gesunken sind. Von der Weitergabe dieser günstigeren Gaseinkaufspreise habe ich bisher nichts bemerkt. Zudem halte ich die Koppelung der Gas- an die Heizölpreise für rechtswidrig.

Ich fordere Sie daher auf, mir nachvollziehbar und prüffähig nachzuweisen, dass Ihre einseitige Preiserhöhung erforderlich und angemessen ist. Die Pflicht des Gasversorgers zur Offenlegung der Preiskalkulation ist bereits gerichtlich anerkannt.
Mein Vorbehalt ist verbunden mit einem Rückforderungsanspruch für den Fall, dass Landes- oder Bundeskartellbehörde die Missbräuchlichkeit ihrer Preisgestaltung und/oder ein Gericht die Unbilligkeit der Preisgestaltung feststellen.

Ich bitte um Bestätigung dieses Schreibens.

Mit freundlichem Gruß

